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Agroforstsystem

• Mindestens 2 Komponenten / 

Kulturen; Wechselwirkungen 

zwischen Komponenten

• Ab 2023 erstmalig im 

deutschen Agrarrecht enthalten

Kurzumtriebsplantage

• i.d.R. eine Gehölzkultur im 

Reinanbau; als Dauerkultur 

anerkannt (Niederwald mit 

Kurzumtrieb)

• Bezüglich Definition ab 2023 

keine Änderung, aber größere 

Einschränkung bei Baumarten
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Kurzumtriebsplantagen
Ab 2023 weitere Einschränkungen bei Baumarten
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Agroforstsysteme

Quelle: Hübner R. (2022): Der Weg der Agroforstwirtschaft – Entwicklung der politischen Rahmenbedingungen. Ländlicher Raum 01/2022, 30-32
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EU-Agrarförderung im Rahmen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP)

Quelle:  BMEL (2022): Übersicht über die Finanzen zur Förderung in der 1. und 2. Säule der GAP (2023-2027)
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EU-Agrarförderung im Rahmen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP)

Quelle:  BMEL (2022): Zielgerichtete Ausgestaltung der Direktzahlungen (ohne Basisprämie); gerundet)
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Aktueller Stand der GAP-Direktzahlungen-Verordnung

7

In GAPDZV festgeschriebene Einheitsbeträge / ha

1.300 bis 300 € / ha

150 € / ha

900 bis 200 € / ha

150 € / ha

30 € / ha

60 € / ha Gehölzfläche

115 bis 100 € / ha

240 bis 210 € / ha

130 bis 50 € / ha

40 € / ha
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Wichtige Verordnungen für die GAP ab 2023 

GAPInVeKoSV 

(Gesetz zur Durchführung des im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 

einzuführenden Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems)

GAPKondV

(Verordnung zur Durchführung der im Rahmen der GAP geltenden 

Konditionalität)

GAPDZV

(Verordnung zur Durchführung der GAP-Direktzahlungen)



www.defaf.de --- info@defaf.de 9

Definition von Agroforstsystemen gemäß § 4 Abs. 2 und 3 GAPDZV

(2) Ein Agroforstsystem auf Ackerland, in Dauerkulturen oder auf Dauergrünland 

liegt vor, wenn auf einer Fläche mit dem vorrangigen Ziel der 

Rohstoffgewinnung oder Nahrungsmittelproduktion entsprechend eines durch 

die zuständige Landesbehörde oder durch eine vom Land anerkannte Institution 

als positiv geprüften Nutzungskonzeptes Gehölzpflanzen, die nicht in 

Anlage 1 aufgeführt sind, angebaut werden:

1. in mindestens zwei Streifen, die höchstens 40 Prozent der jeweiligen 

landwirtschaftlichen Fläche einnehmen, oder

1. verstreut über die Fläche in einer Zahl von mindestens 50 und höchstens 

200 solcher Gehölzpflanzen je Hektar.

(3) Kein Agroforstsystem oder kein Teil eines Agroforstsystems sind Flächen mit 

Gehölzpflanzen, die am 31. Dezember 2022 die an diesem Tag geltenden 

Voraussetzungen erfüllen für ein Landschaftselement, das nicht beseitigt 

werden darf, im Sinne
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Negativliste für Agroforstsystemen gemäß Anlage 1 GAPDZV
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Weitere Anforderungen an Agroforstsysteme gemäß Anlage 5 

GAPDZV  Bezug zu Öko-Regelung 3 (Beibehaltung der AFW)
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Weitere Regelungen gemäß GAPKondV

• Pflugverbot wird auf Ackerflächen, die zur Winderosionsgefährdungsklasse 

KWind gehören, aufgehoben, wenn Agroforstsysteme quer zur 

Hauptwindrichtung angelegt wurde

• Agroforstsysteme auf Ackerland nach § 4 Absatz 2 der GAP-

Direktzahlungen-Verordnung werden nicht als nichtproduktive Fläche oder 

Landschaftselement angerechnet

• Das Beseitigungsverbot für Landschaftselemente gilt nicht für Gehölze von 

Agroforstsystemen nach § 4 Absatz 2 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung
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Fazit

• Einbindung von Agroforstsystemen in deutsche Agrarverordnungen stellt sehr 

großen Schritt in Richtung einer verstärkten Umsetzung von 

Agroforstwirtschaft dar.

• Insbesondere die Anerkennung der Agroforstwirtschaft als landwirtschaftliche 

Tätigkeit und Agroforstsysteme als landwirtschaftliche Fläche ist 

begrüßenswert  Direktzahlungsanspruch auch für Gehölzareale

ABER:

• Förderhöhe viel zu niedrig und nicht attraktiv, vor allem im Vergleich zu 

anderen Maßnahmen

• Einschränkungen (z.B. Mindestabstandsregelung) stellen unnötige 

Hemmnisse bei der Etablierung von Agroforstsystemen dar

• Insgesamt wird dem riesigen Potential der Agroforstwirtschaft durch die ab 

2023 geltenden rechtlichen Regelungen nur unzureichend Rechnung getragen
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Danke für Ihr Interesse


